
 

Fachspezifische Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 2.2.3.21. 
 

 
Zugangs- und Zulassungsregeln für den 
 
Masterstudiengang: Psychology  

 

 
I. Allgemeine Zugangsvoraussetzung 
 
Dieser Masterstudiengang ist ein konsekutiver Studiengang gemäß § 23 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a BerlHG. Es handelt sich um einen internationalen Studiengang gemäß § 5 
Absatz 1 ZSP-HU. 
 
Für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem weiterführenden Studium gemäß § 16 
Absatz 1 bzw. Absatz 2 ZSP-HU sind die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren 
Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare den Allgemeinen Anlagen 1.1.1. bzw. 1.1.2. zu 
entnehmen. 
 
II. Erweiterte Zugangsvoraussetzungen 
 
Die nachfolgenden zusätzlichen Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen sind kumulativ durch 
die Antragstellerin oder den Antragsteller zu erfüllen. Nähere Angaben über die Anforderungen an 
die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare sind den 
jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem 
verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein Nachweis für mehrere Zugangsvoraussetzungen 
gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 

Abschluss in einem bestimmten Fach 
Bezeichnung: Abschluss in Psychologie oder einem verwandten Fach  
Erläuterung: Erforderlich ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums in 

Psychologie oder einem verwandten Fach, d.h. in einem Studiengang mit 
einem psychologischen Anteil im Umfang von mindestens 100 ECTS-Credits. 
 
ECTS-Credits, die auf Abschlussarbeiten vorangegangener Studien entfallen, 
werden nicht berücksichtigt. 
 
ECTS-Credits, die für diese Zugangsvoraussetzung geltend gemacht und 
berücksichtigt wurden, können zum Nachweis von Sprachkompetenzen erneut 
geltend gemacht werden und ggf. noch einmal berücksichtigt werden. 

1. Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4. 
2. Nachweis 
(fakultativ): 

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehr-
veranstaltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.6. 

 
Spezielle Kenntnisse 1 
Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in Sprachen: Englische Sprachkompetenz in Orientierung 

an dem Mindestniveau C1 
Nachweis: Es gilt die Allgemeine Anlage 1.4.2. 

 
Spezielle Kenntnisse 2 
Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in Sprachen: Deutsche Sprachkompetenz in Orientierung 

an dem Mindestniveau A2 
Erläuterung: Erforderlich sind grundlegende Kompetenzen der deutschen Sprache auf einem 

aus dem Niveau A2 des „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen“ (GeR) abgeleiteten Mindestniveau. 

  



 

Nachweis: Einzureichen ist ein Zertifikat, ein Zeugnis, ein Sprachdiplom oder sonstiger 
vergleichbarer Nachweis; der Nachweis muss Angaben zur ausstellenden 
Institution, dem erreichten Niveau, zu dem angewendeten Bewertungsmaßstab 
und das Datum der Ausstellung oder der Abnahme der letzten Prüfungsleistung 
enthalten. 
 
Das geforderte Sprachniveau kann beispielsweise mittels Goethe-Zertifikat 
oder vergleichbaren Nachweisen erbracht werden. 
 
Antragstellerinnen oder Antragsteller, deren Herkunftssprache Deutsch ist, 
können die Erfüllung der Zugangsvoraussetzung auch durch die Vorlage von 
amtlichen Dokumenten nachweisen, aus denen hervorgeht, dass die 
Antragstellerin oder der Antragsteller die entsprechende Sprache in der frühen 
Kindheit ohne formalen Unterricht als Erstsprache erlernt und mindestens acht 
der ersten zwölf Lebensjahre in einem Land verbracht hat, in dem die 
entsprechende Sprache als Amtssprache verwendet wird. Der Nachweis gilt 
insbesondere mit der Vorlage einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung 
als erbracht. 

Bezugsquelle: Die Ausstellung erfolgt durch die jeweilige Einrichtung. 
Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben. 

 
III. Regelungen zum Auswahlverfahren 
 
a. Quote im Auswahlverfahren der Hochschule 
 
Die Höhe der Quote der nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchzuführenden 
Auswahlverfahrens zu vergebenden Studienplätze beträgt 80 vom Hundert. 
 
b. Auswahlkriterien im Auswahlverfahren der Hochschule 
 
Nähere Angaben über die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle 
und ggf. zu verwendende Formulare sind den jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu 
entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein 
Nachweis für mehrere Auswahlkriterien gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der 
Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 

Auswahlkriterium 1 
Bezeichnung: Grad der Qualifikation des vorangegangenen Studiums 
Gewichtung: 80 vom Hundert 
Nachweis: Es gilt die Allgemeine Anlage 1.2.3. 

 
Auswahlkriterium 2 
Bezeichnung: Kenntnisse in Form besonderer psychologisch-fachlicher 

Studieninhalte/Studienfächer vorangegangener Studien oder anderweitig 
erworbener Kompetenzen auf dem Niveau eines Hochschulstudiums in den 
Bereichen Persönlichkeits-, Entwicklungs-, Pädagogische, Sozial-, Arbeits-, 
Ingenieur-, Organisations- und/oder Wirtschaftspsychologie im Umfang von 
mindestens 40 ECTS-Credits 

Gewichtung: 10 vom Hundert 
Erläuterung: Der Gesamtumfang der Studieninhalte in den Bereichen der Persönlichkeits-, 

Entwicklungs-, Pädagogische, Sozial-, Arbeits-, Ingenieur-, Organisations- 
und/oder Wirtschaftspsychologie vorangegangener Studien oder anderweitig 
erworbener äquivalenter Kompetenzen auf dem Niveau eines 
Hochschulstudiums im Umfang von mindestens 40 ECTS-Credits kann sich 
Rang verändernd auswirken. 



 

Die vermittelten Inhalte in den Bereichen der Persönlichkeits-, Entwicklungs-, 
Pädagogische, Sozial-, Arbeits-, Ingenieur-, Organisations- und/oder 
Wirtschaftspsychologie umfassen disziplinenspezifische Kenntnisse zentraler 
Theorien und Modelle, Methoden und empirischer Ergebnisse. Hierzu gehören 
Kenntnisse der Beschreibung, Erklärung und Vorhersage von individuellen 
Unterschieden im Denken, Fühlen und Verhalten, Formen der Klassifikation von 
Persönlichkeit (Persönlichkeitsfaktoren und Persönlichkeitstypen) und zentraler 
Persönlichkeitsmerkmale (u.a. Big Five, Temperament, subjektives 
Wohlbefinden, Selbstwertgefühl, Kontrollüberzeugung) sowie zentraler Befunde 
zur Intelligenz (u.a. Intelligenzstruktur, Intelligenzmessung), der allgemeinen 
Entwicklungsprozesse von der Geburt bis zum Tod, interindividuellen 
Unterschieden darin sowie den zugrundeliegenden Mechanismen und daraus 
resultierenden Folgen, der Bedingungen, Prozesse und Konsequenzen der 
Sozialisation und des Lernens in institutionellen Bildungs- und 
Erziehungskontexten (Grundlegende Konzepte von Erziehung und Bildung, 
Pädagogische und Pädagogisch-psychologische Intervention, Lebenswelt, 
Lebenslage, Milieu und Kultur, rechtliche sowie familien- und sozialpolitische 
Rahmenbedingungen) sowie der Beschreibung, Erklärung und Vorhersage von 
Verhalten und Erleben in sozialen Situationen, insbesondere dyadischen 
Interaktionen und Gruppen. Des Weiteren gehören hierzu Kenntnisse über 
Wechselbeziehungen zwischen Arbeits- und Organisationsbedingungen mit 
dem Menschen sowie die Interaktion von Mensch und Technik wie auch über 
das subjektive Erleben und das Verhalten von Menschen im ökonomischen 
Umfeld sowie sozialen Zusammenhang. Auch vertiefende Inhalte wie bspw. 
Betriebliche Gesundheitsförderung, Motivierende Arbeitsgestaltung, 
Organisationsberatung, Flexibilisierungsstrategien, Training sozialer 
Kompetenzen (z. B. Moderation, Konflikthandhabung), Organisations-
entwicklung (z. B. Einführung neuer Technologien, Einführung von Gruppen-
arbeit), Kognitive Ergonomie, Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemen, 
Usability und User Experience, Bedien- und Anzeigekonzepte für interaktive 
Systeme oder benutzerzentrierter Gestaltungsprozess können 
Berücksichtigung finden. Dies gilt ferner beispielhaft für Inhalte wie die 
Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten, Interessen, Wissen, Expertise und 
Schulleistungen; Personenwahrnehmung; Grundzüge der sozialen Kognition; 
Symbolischer Interaktionismus; Rollen und Identitäten; Wahrnehmung von 
Gruppen - Soziale Identität; Soziale Repräsentationen; Einstellungen und 
Einstellungsänderung; Einstellungen und Verhalten; Austausch und 
Interdependenz; Freundschaft und Liebe; Aggression und Konflikt; Hilfe und 
Kooperation; Gruppen, Normen und Konformität; Normen, Macht und 
Verhalten; Gruppenleistung. 

 ECTS-Credits, die auf Abschlussarbeiten vorangegangener Studien entfallen, 
werden nicht berücksichtigt. 
 
ECTS-Credits, die bereits im Rahmen einer der Zugangsvoraussetzungen 
geltend gemacht wurden, können hier erneut geltend gemacht werden und 
ggf. noch einmal berücksichtigt werden. 

1. Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.2.5. 
2. Nachweis 
(fakultativ): 

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehr-
veranstaltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.2.7. 

 
Auswahlkriterium 3 
Bezeichnung: Außerhalb des Hochschulstudiums erworbene Qualifikation: Berufspraktische 

Erfahrung im psychologischen Bereich im Umfang von mindestens 1.800 Stunden 
Gewichtung: 10 vom Hundert 
Erläuterung: Der Nachweis über berufspraktische Erfahrung im psychologischen Bereich im 

Umfang von mindestens 1.800 Stunden kann sich rangverändernd auswirken. 



 

Hierunter ist eine entweder im Rahmen einer Berufstätigkeit oder durch 
Berufspraktika erworbene berufspraktische Erfahrung im Umfang von nicht 
weniger als 1.800 Zeitstunden zu verstehen. Die berufspraktische Tätigkeit muss 
den festgelegten Mindestumfang vor Beginn des Bewerbungszeitraumes erreicht 
haben. Berufspraktische Erfahrungen, insbesondere Praktika, die als Bestandteil 
des Studiums in Studien- und Prüfungsordnungen vorgesehen sind, sind nicht 
berücksichtigungsfähig. Die vollständige oder teilweise Anerkennung von 
Praktika, die vor der Aufnahme eines Studiums absolviert wurden, oder einer vor 
der Studienaufnahme oder studienbegleitend ausgeübten Berufstätigkeit als 
Studienleistung oder Prüfung in Hinblick auf den zu erwerbenden 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines der gegenwärtigen Bewerbung 
vorausgehenden Studiums hindern die Berücksichtigungsfähigkeit nicht. 
 
Als einschlägige berufspraktische Erfahrung zählen nur Tätigkeiten in Kliniken, 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, schulpsychologischen Diensten oder 
vergleichbaren Einrichtungen, bei denen ein überwiegender und fachlicher Bezug 
zur klinischen oder pädagogischen Psychologie nachgewiesen wird; als 
einschlägige berufspraktische Erfahrungen gelten ferner Tätigkeiten in 
Unternehmen, Betrieben oder vergleichbaren Einrichtungen, bei denen ein 
überwiegender und fachlicher Bezug zur Arbeits-, Ingenieur- oder 
Organisationspsychologie nachgewiesen wird. 
 
Berücksichtigt werden dabei nur im Angestellten- und/oder 
Beamtenrechtsverhältnis erbrachte und/oder freiberufliche bzw. 
ausbildungsrechtliche Tätigkeiten, in denen jeweils gesundheitsbezogene bzw. 
sonst studienfachbezogene Expertise genutzt und/oder sonst im Zusammenhang 
mit klinisch-psychologischen, pädagogisch-psychologischen und/oder arbeits-, 
ingenieur- oder organisationspsychologischen Fragestellungen gearbeitet wurde. 
 
Insbesondere werden anerkannte Berufsausbildungs- bzw. berufliche 
Weiterbildungsabschlüsse als Psychologisch-technische/r Assistent/in oder in 
fachlich verwandten Berufen oder gleichwertige ausländische berufliche 
Abschlüsse berücksichtigt. 
 
Die Berücksichtigung einer Tätigkeit als studentische Beschäftigte im Sinne von 
§ 121 BerlHG oder in einem vergleichbaren Beschäftigungsverhältnis ist 
grundsätzlich möglich, entbindet jedoch nicht von den Mindestanforderungen an 
Inhalt, Umfang und Dauer der Tätigkeiten und Aufgaben. 

Nachweis:  Einzureichen sind formlose Bescheinigungen des Arbeitgebers, Zeugnisse der 
Berufsausbildung bzw. Praktikumsnachweise oder sonstige geeignete Dokumente 
der betreuenden Einrichtung, aus denen die relevanten Angaben, insbesondere in 
Bezug auf den zeitlichen Umfang der Tätigkeit bzw. die Dauer der Wahrnehmung 
sowie den Inhalt der Aufgaben, hervorgehen. Eine (formgebundene) 
Arbeits(zeit)bescheinigung ist nicht ausreichend, da dort keine Ausweisung der 
Gesamtstundenanzahl erfolgt. 
 
Soweit Zeiten einer fachlich entsprechenden selbständigen Tätigkeit geltend 
gemacht werden, ist dies durch die Vorlage aller Unterlagen nachweisbar, die die 
Ausrichtung und den Beschäftigungsumfang der selbständigen Tätigkeit belegen. 
Das sind insbesondere Gewerbeanmeldungen, gestellte Rechnungen sowie im 
Rahmen steuerrechtlicher Erklärungen erstellte Unterlagen. 

Bezugsquelle: Bescheinigungen über die geleistete Arbeitszeit werden vom Arbeitgeber bzw. 
von der Einrichtung, in der die Berufsausbildung durchgeführt wurde, ausgestellt. 
Gleiches gilt für Praktikumsnachweise, die durch die entsprechende Einrichtung 
(Unternehmen, Behörde etc.) ausgestellt werden. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben. 
 
c. Ermittlung der Rangposition im Auswahlverfahren der Hochschule 
 
Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber wird durch das Ergebnis der Verbindung der 
genannten Auswahlkriterien gemäß § 35 Absatz 2 ZSP-HU bestimmt. 



  

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.4.2. 
 

 
Nachweis: Englische Sprachkompetenz in Orientierung an dem 

Mindestniveau C1 

 
Anwendungsbereich:  Grundständiges und weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis und 
dessen Bezugsquelle gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.4.2. 
verweisen. 

 
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangs- 
und Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt. 
 

Nachweis zur Zugangsvoraussetzung bzw. zum Auswahlkriterium: 

Englische Sprachkompetenz in Orientierung an dem Mindestniveau C1 

Bezeichnung: Nachweis über Englische Sprachkompetenz in Orientierung an dem 
Mindestniveau C1 

Beschreibung: Erforderlich sind umfassende Kompetenzen der englischen Sprache in Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben auf einem aus dem Niveau C1 des 
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen: Lernen, lehren, 
beurteilen“ (GeR) abgeleiteten Mindestniveau. 

Anforderung: Einzureichen ist ein Zertifikat, ein Zeugnis, ein Sprachdiplom oder sonstiger 
vergleichbarer Nachweis; der Nachweis muss Angaben zur ausstellenden 
Institution, dem erreichten Niveau, zu dem angewendeten Bewertungsmaßstab 

und das Datum der Ausstellung oder der Abnahme der letzten Prüfungsleistung 
enthalten. 
 

Das geforderte Sprachniveau kann insbesondere durch eine der 

folgenden Mindestleistungen nachgewiesen werden: 
 

- UNIcert® II-Zertifikat: 1,3 
- UNIcert® III-Zertifikat: 3,0 

- Benotete Leistungsnachweise über Sprachkurse einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule im Umfang von mindestens 4 SWS auf 
dem im jeweiligen Leistungsnachweis auszuweisenden Mindestsprachniveau 
C1 (GeR) und mit  jeweiliger Mindestnote 2,3 
 

- DAAD-Sprachzeugnis/DAAD-Sprachnachweis: 
o ***** (5 Sterne) in allen Fertigkeiten bzw. 
o durchschnittlich mindestens B, kein Ergebnis schlechter als C (nach alter 

Bewertungsskala) 
 

- Cambridge First Certificate in English (FCE): A 
- Cambridge English: Advanced (CAE) 

- Cambridge English: Business Higher (BEC H) 
- ICFE – International Certificate in Financial English 
- ILEC – International Legal English Certificate 
- BULATS – Business Language Testing Service: 75 
 

- IELTS – International English Language Testing System: 7,0 
 

- TOEFL – (Internet-based) Test of English as a Foreign Language: 95 
- TOEIC – Test of English for International Communication: 

o Speaking and Writing: 360 in Verbindung mit 
o Listening and Reading: 945  

 

- LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) English for Business 
(EFB): Level 3 with Distinction 
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- Pearson Test of English Academic (PTE): 76 
 

Das geforderte Sprachniveau kann insbesondere auch durch eine der 
folgenden Leistungen nachgewiesen werden: 
 

- UNIcert® IV-Zertifikat 
 

- Cambridge English: Proficiency (CPE) 
 

Das Niveau gilt als erreicht, 
 

- wenn das Fach Englisch als fortgeführte Fremdsprache gemäß den 
„Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Englisch“ bzw. 
den „Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch / 
Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife“ in den letzten vier 
Halbjahren des Abiturs (Qualifikationsphase) nachweislich belegt und – als 

Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau (Leistungskurs) – während der 
Gesamtdauer der Qualifikationsphase nachweislich ein Leistungsstand von 
durchschnittlich mindestens 11 Notenpunkten oder – als Fach mit 
grundlegendem Anforderungsniveau (Grundkurs) – während der 
Gesamtdauer der Qualifikationsphase nachweislich ein Leistungsstand von 
durchschnittlich mindestens 13 Notenpunkten bzw. ein diesem jeweils 

entsprechender Leistungsstand nachweislich erreicht wurde. Wird der 
Nachweis nicht mittels des Zeugnisses der Allgemeinen Hochschulreife 
erbracht, muss die ausstellende Einrichtung zusätzlich bestätigen, dass die 
geltend gemachten Leistungen auf einem dem Abitur in der jeweiligen 
Ausprägung (Fach mit erhöhtem bzw. grundlegendem Anforderungsniveau) 
vergleichbaren Qualifikationsniveau erworben wurden. 
 

- wenn englischsprachige Studienleistungen und Prüfungen im Umfang von 
mindestens 20 ECTS-Credits oder entsprechende Leistungen äquivalenten 

Umfanges, die jeweils im Rahmen eines Studiums an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule erworben wurden, nachgewiesen werden. 

 

- wenn ein hochschulzugangseröffnender englischsprachiger Schulabschluss 
oder ein sonstiges englischsprachiges 
Hochschulzugangsberechtigungsäquivalent oder ein berufsqualifizierender 
Abschluss eines mindestens dreijährigen Hochschulstudiums, mit dem 
englischsprachige Studienleistungen und Prüfungen im Umfang von 

mindestens 180 ECTS-Credits oder äquivalent erworben wurden, 
nachgewiesen wird; entfallen im Rahmen dieses berufsqualifizierenden 
Abschlusses weniger als 180 ECTS-Credits oder äquivalent auf 
englischsprachige Studienleistungen und Prüfungen, gilt das Niveau 
gleichwohl als erreicht, wenn für den Zugang zu dem auf diesen Abschluss 
hinführenden Hochschulstudium als Zugangsvoraussetzung englische 
Sprachkompetenz auf dem Mindestniveau B2 des „Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen“ 
(GeR) nachweislich erforderlich war. 

 

Antragstellerinnen oder Antragsteller, deren Herkunftssprache Englisch ist, 

können die Erfüllung des Sprachniveaus auch durch die Vorlage von amtlichen 
Dokumenten nachweisen, aus denen hervorgeht, dass die Antragstellerin oder 
der Antragsteller die entsprechende Sprache in der frühen Kindheit ohne 
formalen Unterricht als Erstsprache erlernt und mindestens acht der ersten 
zwölf Lebensjahre in einem Land verbracht hat, in dem die entsprechende 
Sprache als Amtssprache verwendet wird. 

Bezugsquelle: Die Ausstellung erfolgt durch die jeweilige Einrichtung. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.  
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Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.1.1. 
 

 
Nachweis: Berufsqualifizierender Abschluss eines 

Hochschulstudiums 
 
Anwendungsbereich:  Weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis 
und dessen Bezugsquelle gelten für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem 
weiterführenden Studium gemäß § 16 Abs. 1 ZSP-HU. 
 
Nachweis zur Zugangsvoraussetzung: 
Berufsqualifizierender Abschluss eines Hochschulstudiums 
Bezeichnung: Nachweis über den berufsqualifizierenden Abschluss eines 

Hochschulstudiums 
Beschreibung: Deutscher oder gleichwertiger ausländischer 

berufsqualifizierender Abschluss eines mindestens dreijährigen 
Hochschulstudiums, mit dem Studienleistungen und Prüfungen 
im Umfang von mindestens 180 ECTS-Credits oder äquivalent 
erworben wurden 

Anforderung: Hochschulzeugnis oder, soweit ein Zeugnis über den erreichten 
Abschluss noch nicht vorliegt, andere geeignete amtliche 
Dokumente, aus denen sich der erfolgreiche Abschluss, d.h. der 
Erwerb aller für einen solchen Abschluss erforderlichen 
Studienleistungen und Prüfungen und der Umfang dieser 
Leistungen ergibt 

Bezugsquelle: Diese Dokumente werden regelmäßig im 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer vergleichbaren Einrichtung 
der bisherigen Hochschule ausgestellt. Nur für den Fall, dass ein 
Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt und das 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung 
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht 
ausstellt, können die Dokumente entsprechend den zuvor 
genannten Anforderungen selbst erstellt und eingereicht werden. 
Dabei muss zusätzlich eine Bescheinigung des 
Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren Stelle 
bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit eingereicht 
werden, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine 
vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und 
Bestätigungen nicht ausstellt. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens 
bekannt gegeben. 

 



  

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.1.2. 
 

 
Nachweis: Ausstehender Abschluss 
 
Anwendungsbereich:  Weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis 
und dessen Bezugsquelle gelten für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem 
weiterführenden Studium gemäß § 16 Abs. 2 ZSP-HU. 
 
Nachweis zur Zugangsvoraussetzung: 
Ausstehender berufsqualifizierender Abschluss eines Hochschulstudiums 
Bezeichnung: Nachweis über den ausstehenden berufsqualifizierenden 

Abschluss eines Hochschulstudiums 
Beschreibung: Zugangsvoraussetzung für ein weiterführendes Studium ist 

gemäß § 10 Abs. 5 Satz 2 BerlHG immer der 
berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums. Dabei 
muss es sich um einen deutschen oder gleichwertigen 
ausländischen berufsqualifizierenden Abschluss eines mindestens 
dreijährigen Hochschulstudiums handeln, mit dem 
Studienleistungen und Prüfungen im Umfang von mindestens 180 
ECTS-Credits oder äquivalent erworben wurden. Ist zum 
Zeitpunkt der Antragstellung der für die Zulassungsentscheidung 
geltend gemachte Studienabschluss noch nicht erreicht, kann – 
vorbehaltlich der Erfüllung der übrigen Zugangsvoraussetzungen 
und, soweit erforderlich, einer positiven Auswahlentscheidung – 
eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 10 Abs. 5a BerlHG bzw. 
eine vorläufige Immatrikulation ausgesprochen werden, wenn 
unter anderem auf Grund des bisherigen Studienverlaufs, 
insbesondere der bisherigen Studienleistungen und Prüfungen zu 
erwarten ist, dass der Abschluss vor Beginn des 
Masterstudienganges erlangt wird. Dies ist der Fall, wenn die 
Antragstellerin oder der Antragsteller nachweisen kann, dass 
Studienleistungen und Prüfungen im Umfang von mindestens 150 
ECTS-Credits oder äquivalent erworben worden sind und zu 
einem erfolgreichen Studienabschluss nicht mehr als 30 ECTS-
Credits oder äquivalent fehlen. 

Anforderung: Einzureichen ist die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der 
Humboldt-Universität zu Berlin für den Zugang zu einem 
weiterführenden Studium“ in der die Anzahl der bisher erreichten 
ECTS-Credits oder äquivalent sowie die für den erfolgreichen 
Abschluss des Studienganges erforderliche Gesamtanzahl an 
ECTS-Credits oder äquivalent angegeben ist. Die Bescheinigung 
muss darüber hinaus die Aussage enthalten, dass zu einem 
erfolgreichen Studienabschluss nicht mehr als 30 ECTS-Credits 
oder äquivalent fehlen. Ersatzweise kann auch eine die zuvor 
genannten Angaben enthaltende, durch das 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung 
der bisherigen Hochschule bestätigte entsprechende 
Bescheinigung eingereicht werden. 
 
Antragstellerinnen oder Antragsteller, die an der Humboldt-
Universität zu Berlin immatrikuliert oder registriert sind, können 
an Stelle der „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-



  

Universität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden 
Studium“ auch eine von dem Prüfungsbüro/Prüfungsamt 
bestätigte „Leistungsübersicht zur Vorlage beim 
Studierendenservice“ einreichen, die die bis dahin erworbenen 
Studienleistungen und absolvierten Prüfungen mit Angabe der 
Anzahl der bisher erreichten ECTS-Credits und der für den 
erfolgreichen Abschluss des Studienganges erforderlichen 
Gesamtanzahl an ECTS-Credits vollständig ausweist. Der 
Prüfungsausschuss oder eine von diesem bevollmächtigte Stelle 
oder Person kann auf den zum Nachweis eingereichten 
Dokumenten bestätigen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, 
auch wenn noch nicht alle tatsächlich erworbenen 
Studienleistungen und Prüfungen ausgewiesen werden können. 

Bezugsquelle: Die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-
Universität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden 
Studium“ wird im Rahmen der Online-Bewerbung elektronisch 
zur Verfügung gestellt bzw., soweit der Antrag direkt an UNI-
ASSIST oder das Zulassungsbüro für ausländische Studierende 
zu richten ist, durch die jeweilige Einrichtung. 
 
Entsprechende Bescheinigungen werden regelmäßig im 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer vergleichbaren Einrichtung 
der bisherigen Hochschule ausgestellt bzw., soweit die 
Dokumente über ein Prüfungsverwaltungssystem selbst erstellte 
wurden, dort bestätigt. Nur für den Fall, dass das 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung 
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht 
ausstellt, können Antragstellerinnen oder Antragsteller, die nicht 
an der Humboldt-Universität zu Berlin immatrikuliert oder 
registriert sind, das Dokument entsprechend den zuvor 
genannten Anforderungen selbst erstellen und einreichen. Dabei 
muss zusätzlich eine Bescheinigung des 
Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren Stelle 
bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit eingereicht 
werden, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine 
vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und 
Bestätigungen nicht ausstellt. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens 
bekannt gegeben. 

Formular: Für die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-
Universität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden 
Studium“ findet das nachfolgende Muster Anwendung. 

 



Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-Universität zu Berlin 
für den Zugang zu einem weiterführenden Studium1 

gemäß § 16 Abs. 2 ZSP-HU 
(Fächerübergreifende Satzung zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-Universität zu Berlin) 

 

Diese Bescheinigung ist ausgefüllt und, vom Prüfungsausschuss/-büro/-amt unterschrieben, mit dem Antrag einzureichen.2 

 
Name:           
 
Vorname:           
 
Gegenwärtige 
Hochschule:             
 
Studienabschlussziel:           
 
Studienfach:            Fachsemester:   
 
weiteres Studienfach:           Fachsemester:   
   (bei Mehrfachstudiengang) 
 

weiteres Studienfach:           Fachsemester:   
   (bei Mehrfachstudiengang) 
              
(der nachfolgende Abschnitt ist vom Prüfungsausschuss/-büro/-amt der bisherigen Hochschule auszufüllen und zu unterschreiben) 

 
 
Fehlen zum erfolgreichen Studienabschluss 
mehr als 30 ECTS-Credits3?          Ja        Nein 
 
 
Aus den bisher erreichten Studienleistungen und 
Prüfungen ergibt sich eine Gesamtpunktzahl von     ECTS-Credits3. 
 
 
Der erfolgreiche Studienabschluss erfordert 
eine Gesamtpunktzahl4 von        ECTS-Credits3. 
 
 
Aus den bisher erreichten Studienleistungen und 
Prüfungen ergibt sich die vorläufige Abschlussnote von  . 
 
 
 
 
 
              
 
  Ort, Datum    Stempel und Unterschrift des 
       zuständigen Prüfungsausschusses/-büros/-amtes 
 
1 Bitte beachten Sie, dass eine sogenannte 2/3-Bescheinigung nicht als Ersatz für die Zusatzbescheinigung zur 
Vorlage an der Humboldt-Universität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden Studium akzeptiert werden 
kann. 
 

2 Nur für den Fall, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung entsprechende 
Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt, können die Dokumente entsprechend den zuvor genannten 
Anforderungen selbst erstellt und eingereicht werden. Dabei muss zusätzlich eine Bescheinigung des 
Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren Stelle bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit 
eingereicht werden, dass das Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und 
Bestätigungen nicht ausstellt. 
 

3 Die Angabe von ECTS-Credits ist zwingend erforderlich. Soweit der Studiengang noch nicht modularisiert wurde, ist 
durch die Ausstellerin oder den Aussteller dieses Dokumentes eine Umrechnung in ECTS-Credits vorzunehmen. In 
diesem Fall ist zusätzlich ein entsprechender Vermerk auf diesem Formular anzubringen. 
 

4 Allgemeine Zugangsvoraussetzung ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums in Form eines 
deutschen oder gleichwertigen ausländischen berufsqualifizierenden Abschluss eines mindestens dreijährigen 
Hochschulstudiums, mit dem Studienleistungen und Prüfungen im Umfang von mindestens 180 ECTS-Credits oder 
äquivalent erworben werden. 



  

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.1.4. 
 

 
Nachweis: Leistungsübersicht 
 
Anwendungsbereich:  Weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, 
dessen Bezugsquelle und das ggf. zu verwendende Formular gelten für alle Anlagen der 
fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, 
soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.1.4. verweisen. 
 
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt. 
 
Nachweis zur Zugangsvoraussetzung: Leistungsübersicht 
Beschreibung: Um eine Bewertung der Zugangsvoraussetzung zu ermöglichen, 

muss u.a. eine Leistungsübersicht eingereicht werden, die den 
Erwerb der Leistungen belegt. Sollten einzelne der aufgeführten 
und für die Bewerbung geltend gemachten Studienleistungen und 
Prüfungen zum Zeitpunkt der Antragstellung aufgrund eines noch 
ausstehenden Abschlusses noch nicht erworben worden sein, 
kommt eine Zulassung bzw. Immatrikulation in diesen Fällen 
allenfalls – vorbehaltlich der Erfüllung der übrigen 
Zugangsvoraussetzungen und, soweit erforderlich, einer 
positiven Auswahlentscheidung – unter Vorbehalt bzw. nur 
vorläufig in Betracht und setzt voraus, dass zu erwarten ist, dass 
diejenigen erweiterten Zugangsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 
4 ZSP-HU, die mit dem ausstehenden Abschluss zu erwerben 
sind, rechtzeitig vor Beginn des beantragten weiterführenden 
Studiums erworben werden; der Erwerb darüber hinausgehender 
Leistungen muss bis zum Ablauf der maßgeblichen 
Bewerbungsfrist nachgewiesen werden. Im Übrigen gilt die 
Erläuterung der jeweils maßgeblichen Zugangsvoraussetzung. 

Anforderung: Einzureichen sind ein Diploma Supplement/eine 
Leistungsübersicht oder entsprechende 
Modulbescheinigungen/Leistungsnachweise, aus welchen die 
Anzahl der jeweils erworbenen ECTS-Credits bzw., soweit eine 
solche Angabe in Ermangelung einer Modularisierung des 
Studienganges nicht möglich ist, die Anzahl der 
Semesterwochenstunden der jeweiligen Lehrveranstaltung und 
die jeweilige Lehrveranstaltungsart hervorgeht. 



  

 
Bezugsquelle: Diese Dokumente werden regelmäßig im 

Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer vergleichbaren Einrichtung 
der bisherigen Hochschule ausgestellt bzw., soweit die 
Dokumente über ein Prüfungsverwaltungssystem selbst erstellte 
wurden, dort bestätigt. Nur für den Fall, dass das 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung 
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht 
ausstellt, kann das Dokument entsprechend den zuvor genannten 
Anforderungen selbst erstellt und eingereicht werden; dabei ist 
der Erklärungsbogen „Selbstzuordnung zu den 
Zugangsvoraussetzungen“ zu verwenden (Anlage 1.1.5.), soweit 
ein solcher bereitgestellt wird. Zusätzlich muss eine 
Bescheinigung des Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer 
vergleichbaren Stelle bzw. der Leitung der Hochschule oder 
Untereinheit eingereicht werden, dass das 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung 
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht 
ausstellt. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens 
bekannt gegeben. 

 



  

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.1.5. 
 

 
Nachweis: Selbstzuordnung 
 
Anwendungsbereich:  Weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, 
dessen Bezugsquelle und das zu verwendende Formular gelten für alle Anlagen der 
fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, 
soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.1.5. verweisen. 
 
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt. 
 
Nachweis zur Zugangsvoraussetzung: Selbstzuordnung 
Beschreibung: Um eine Bewertung der Voraussetzung zu ermöglichen, muss 

u.a. eine Selbstzuordnung der bisherigen Studienleistungen und 
Prüfungen zu der Zugangsvoraussetzung durch die 
Antragstellerin oder den Antragsteller vorgenommen werden. Im 
Übrigen gilt die Erläuterung der jeweils maßgeblichen 
Zugangsvoraussetzung. 

Anforderung: Einzureichen ist der ausgefüllte Erklärungsvordruck 
„Selbstzuordnung zu den Zugangsvoraussetzungen“ mit einem 
Vorschlag der Zuordnung der für den Zugang zum Studium 
geltend gemachten Studienleistungen und Prüfungen zu der 
Zugangsvoraussetzung. Wegen der konkreten Anforderungen 
und der notwendigen Angaben wird auf das bereitgestellte 
Formular verwiesen. 

Bezugsquelle: Der Erklärungsvordruck „Selbstzuordnung zu den 
Zugangsvoraussetzungen“ wird im Rahmen der Online-
Bewerbung elektronisch zur Verfügung gestellt bzw., soweit der 
Antrag direkt an UNI-ASSIST oder das Zulassungsbüro für 
ausländische Studierende zu richten ist, durch die jeweilige 
Einrichtung. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens 
bekannt gegeben. 

Formular: Für den Erklärungsvordruck finden die nachfolgenden Muster 
„Selbstzuordnung zu den Zugangsvoraussetzungen“ in deutscher 
und englischer Sprache Anwendung. Soweit mehrere erweiterte 
Zugangsvoraussetzungen vorgesehen sind, können die 
notwendigen Angaben in einem Formular zusammengefasst 
werden. 

1.  



 
 
 
 

Studiengang: [STUDIENGANG] 
 
Abschluss: [ABSCHLUSSZIEL] 

Name  _______________  

Vorname  _______________  

Geburtsdatum  _______________  

Bewerbungsnummer  _______________  
 

 
Selbstzuordnung zu den Zugangsvoraussetzungen 

 
Erläuterung: 
 
Bei der „Selbstzuordnung zu den Zugangsvoraussetzungen“ handelt es sich um einen 
notwendigen Bestandteil Ihres Antrages. Bitte tragen Sie in die nachfolgende Tabelle die von 
Ihnen erbrachten Leistungen ein, mit denen Sie Ihrer Meinung nach die erforderlichen 
Kenntnisse erworben haben. Nähere Informationen darüber, welche speziellen Kenntnisse 
erwartet werden, entnehmen Sie bitte den jeweiligen Erläuterungen, die im Rahmen der Online-
Bewerbung zur Verfügung gestellt werden, bzw. der Fächerübergreifenden Satzung zur 
Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-Universität zu Berlin (ZSP-HU) 
(Anlage der fachspezifischen Zugangs- und Zulassungsregeln für das beantragte weiterführende 
Studium). Nennen Sie bitte die Art der Lehrveranstaltung (bspw. SE = Seminar, VL = Vorlesung 
etc.), den Titel der Lehrveranstaltung sowie die zugehörige Anzahl der ECTS-Credits. Soweit 
eine Angabe von ECTS-Credits in Ermangelung einer Modularisierung nicht möglich ist, sind die 
Semesterwochenstunden (SWS) anzugeben. Es können auch Modulbezeichnungen und der Titel 
der Bachelorarbeit – sofern inhaltlich passend – angegeben werden. 
 
Die hier gemachten Angaben sind durch geeignete Nachweise zu belegen. Bitte fügen Sie diese 
Nachweise in entsprechender Reihenfolge diesem Dokument bei und übersenden Sie die 
Unterlagen – im Falle der Online-Bewerbung – zusammen mit Ihrem „Anschreiben zur 
Studienplatzbewerbung“ bzw. Ihrem „Anschreiben zum Antrag auf Immatrikulation“ sowie den 
weiteren, in der Liste der benötigten Unterlagen aufgeführten Nachweisen bzw., sofern Sie ihren 
Antrag direkt bei UNI-ASSIST oder dem Zulassungsbüro für ausländische Studierende stellen 
müssen, reichen Sie diese mit Ihren sonstigen Antragsunterlagen an die jeweils benannte Stelle 
ein. Sollten Sie einzelne der aufgeführten Studienleistungen und Prüfungen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung aufgrund eines noch ausstehenden Abschlusses noch nicht erworben haben, sind 
diese Leistungen entsprechend zu kennzeichnen; eine Zulassung bzw. Immatrikulation kommt 
in diesen Fällen allenfalls – vorbehaltlich der Erfüllung der übrigen Zugangsvoraussetzungen 
und, soweit erforderlich, einer positiven Auswahlentscheidung – unter Vorbehalt bzw. nur 
vorläufig in Betracht und setzt voraus, dass zu erwarten ist, dass diejenigen erweiterten 
Zugangsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 4 ZSP-HU, die mit dem ausstehenden Abschluss zu 
erwerben sind, rechtzeitig vor Beginn des beantragten weiterführenden Studiums erworben 
werden. 
 
Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte die übrigen Angaben 
nach dem angegebenen Muster auf einem gesonderten Blatt bei. 



 
  

 

 

Bewerbungsnummer  ______________  

 
Abschluss in einem bestimmten Fach gemäß der jeweiligen Anlage der 
fachspezifischen Zugangs- und Zulassungsregeln (optional) 
 

1. Abschluss in: [GEMÄß DER JEWEILIGEN ANLAGE DER 
FACHSPEZIFISCHEN ZUGANGS- UND 
ZULASSUNGSREGELN]  

Nachzuweisender Mindestumfang: [ECTS-CREDITS] ECTS-Credits 
 
Art und Titel der Veranstaltung SWS ECTS-

Credits 
Nur für 
Interne 
Zwecke 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 



 
  

 

 

Bewerbungsnummer  ______________  

 
Spezielle Kenntnisse gemäß der jeweiligen Anlage der fachspezifischen Zugangs- und 
Zulassungsregeln (optional) 

 
2. Spezielle Kenntnisse in: [GEMÄß DER JEWEILIGEN ANLAGE DER 

FACHSPEZIFISCHEN ZUGANGS- UND 
ZULASSUNGSREGELN] 

Nachzuweisender Mindestumfang: [ECTS-CREDITS] ECTS-Credits 
 
Art und Titel der Veranstaltung SWS ECTS-

Credits 
Nur für 
Interne 
Zwecke 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
Weitere spezielle Kenntnisse gemäß der jeweiligen Anlage der fachspezifischen 
Zugangs- und Zulassungsregeln (optional) 

 
3. Spezielle Kenntnisse in: [GEMÄß DER JEWEILIGEN ANLAGE DER 

FACHSPEZIFISCHEN ZUGANGS- UND 
ZULASSUNGSREGELN] 

Nachzuweisender Mindestumfang: [ECTS-CREDITS] ECTS-Credits 
 
Art und Titel der Veranstaltung SWS ECTS-

Credits 
Nur für 
Interne 
Zwecke 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

 ____________ ____________ 
 Datum Unterschrift 



  

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.1.6. 
 

 
Fakultativer Nachweis: Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei unein-

deutigen Lehrveranstaltungs- und/oder Modultiteln 
 
Anwendungsbereich:  Weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, 
und dessen Bezugsquelle gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die 
Allgemeine Anlage 1.1.6. verweisen. 
 
Dieser fakultative Nachweis ist nur erforderlich, wenn nach Auffassung der 
Antragstellerin oder des Antragstellers die Lehrveranstaltungs- und/oder Modultitel 
mehrdeutig sind. Der Antrag wird nicht allein dadurch unvollständig, dass dieser 
Nachweis dem Antrag nicht beigefügt wird. Da die Humboldt-Universität zu Berlin jedoch 
nicht verpflichtet ist, den Sachverhalt selbst zu ermitteln, trägt die Antragstellerin oder 
der Antragsteller das Risiko, dass eine positive Bewertung der geltend gemachten 
Studienleistungen und Prüfungen auf Grundlage der sonstigen Angaben ggf. nicht 
möglich ist. Sind die Lehrveranstaltungs- und/oder Modultitel uneindeutig, sollen die 
erworbenen Kompetenzen daher ihrem Inhalt nach erläutert werden. 
 
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt. 
 
Fakultativer Nachweis zur Zugangsvoraussetzung: 
Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen 
Lehrveranstaltungs- und/oder Modultiteln 
Beschreibung: Um eine Bewertung der Zugangsvoraussetzung zu ermöglichen, 

können die erworbenen Kompetenzen ihrem Inhalt nach 
zusätzlich erläutert werden. Im Übrigen gilt die Erläuterung der 
jeweils maßgeblichen Zugangsvoraussetzung. 

Anforderung: Einzureichen sind Beschreibungen zu den jeweiligen 
Veranstaltungsinhalten, soweit sich diese nicht bereits aus dem 
jeweiligen Veranstaltungstitel eindeutig ergeben, etwa in Form 
von Modulbeschreibungen der Studien- und Prüfungsordnung 
bzw. dem Modulhandbuch, Lehrveranstaltungsbeschreibungen 
aus kommentierten Vorlesungsverzeichnissen bzw. Seminar- 
und/oder Vorlesungsplänen etc. Von der Einreichung 
vollständiger Studien- und Prüfungsordnungen bzw. 
Modulkataloge ist Abstand zu nehmen. Es obliegt den 
Antragstellerinnen und Antragstellern, die jeweilige Vorauswahl 
relevanter Veranstaltungen und Module vorzunehmen. 

Bezugsquelle: Diese Informationen sind in der Regel den in den amtlichen 
Mitteilungen der Hochschulen veröffentlichten Studien- und 
Prüfungsordnungen und/oder den online zugänglichen 
Modulhandbüchern oder dem Vorlesungsverzeichnis zu 
entnehmen. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens 
bekannt gegeben. 

 



  

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.2.3. 
 

 
Nachweis: Grad der Qualifikation 
 
Anwendungsbereich: Weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis 
und dessen Bezugsquelle gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die 
Allgemeine Anlage 1.2.3. verweisen. 
 
Nachweis zum Auswahlkriterium 
Bezeichnung: Nachweis über den Grad der Qualifikation des vorangegangenen 

Studiums 
Beschreibung: Abschlussnote oder vorläufige Abschlussnote des für die 

Zulassungsentscheidung geltend gemachten 
berufsqualifizierenden Abschlusses eines Hochschulstudiums 

Anforderung: Hochschulzeugnis oder, soweit ein Zeugnis über den erreichten 
Abschluss noch nicht vorliegt, andere geeignete amtliche 
Dokumente, aus denen sich die Abschlussnote ergibt. 
 
Ist ein Abschluss noch nicht erreicht, ist die 
„Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-Universität 
zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden Studium“ 
einzureichen, in der die aufgrund der bisher erreichten 
Studienleistungen und Prüfungen ermittelte vorläufige 
Abschlussnote angegeben ist. Ersatzweise kann auch eine die 
zuvor genannten Angaben enthaltende, durch das 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung 
der bisherigen Hochschule bestätigte entsprechende 
Bescheinigung eingereicht werden. 
 
Antragstellerinnen oder Antragsteller, die an der Humboldt-
Universität zu Berlin immatrikuliert oder registriert sind, und den 
Abschluss noch nicht erreicht haben, können an Stelle der 
„Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-Universität 
zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden Studium“ 
auch eine von dem Prüfungsbüro/Prüfungsamt bestätigte 
„Leistungsübersicht zur Vorlage beim Studierendenservice“ 
einreichen, die die aufgrund der bisher erreichten 
Studienleistungen und Prüfungen ermittelte vorläufige 
Abschlussnote ausweist. 



  

 
Bezugsquelle: Diese Dokumente werden regelmäßig im 

Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer vergleichbaren Einrichtung 
der bisherigen Hochschule ausgestellt. 
 
Die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-
Universität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden 
Studium“ wird im Rahmen der Online-Bewerbung elektronisch 
zur Verfügung gestellt bzw., soweit der Antrag direkt an UNI-
ASSIST oder das Zulassungsbüro für ausländische Studierende 
zu richten ist, durch die jeweilige Einrichtung. 
 
Entsprechende Bescheinigungen werden regelmäßig im 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer vergleichbaren Einrichtung 
der bisherigen Hochschule ausgestellt bzw., soweit die 
Dokumente über ein Prüfungsverwaltungssystem selbst erstellte 
wurden, dort bestätigt. Nur für den Fall, dass das 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung 
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht 
ausstellt, können Antragstellerinnen oder Antragsteller, die nicht 
an der Humboldt-Universität zu Berlin immatrikuliert oder 
registriert sind, das Dokument entsprechend den zuvor 
genannten Anforderungen selbst erstellen und einreichen. Dabei 
muss zusätzlich eine Bescheinigung des 
Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren Stelle 
bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit eingereicht 
werden, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine 
vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und 
Bestätigungen nicht ausstellt. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens 
bekannt gegeben. 

Formular: Für die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-
Universität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden 
Studium“ findet das Muster zur Allgemeinen Anlage 1.1.2. 
Anwendung. 

 



  

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.2.5. 
 

 
Nachweis: Leistungsübersicht 
 
Anwendungsbereich:  Weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, 
dessen Bezugsquelle und das ggf. zu verwendende Formular gelten für alle Anlagen der 
fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, 
soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.2.5. verweisen. 
 
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt. 
 
Nachweis zum Auswahlkriterium: Leistungsübersicht 
Beschreibung: Um eine Bewertung des Auswahlkriteriums zu ermöglichen, muss 

u.a. eine Leistungsübersicht eingereicht werden, die den Erwerb 
der Leistungen belegt. Im Übrigen gilt die Erläuterung des jeweils 
maßgeblichen Auswahlkriteriums. 

Anforderung: Einzureichen sind ein Diploma Supplement/eine 
Leistungsübersicht oder entsprechende 
Modulbescheinigungen/Leistungsnachweise, aus welchen die 
Anzahl der jeweils erworbenen ECTS-Credits bzw., soweit eine 
solche Angabe in Ermangelung einer Modularisierung des 
Studienganges nicht möglich ist, die Anzahl der 
Semesterwochenstunden der jeweiligen Lehrveranstaltung und 
die jeweilige Lehrveranstaltungsart hervorgeht. 

Bezugsquelle: Diese Dokumente werden regelmäßig im 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer vergleichbaren Einrichtung 
der bisherigen Hochschule ausgestellt bzw., soweit die 
Dokumente über ein Prüfungsverwaltungssystem selbst erstellte 
wurden, dort bestätigt. Nur für den Fall, dass das 
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung 
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht 
ausstellt, kann das Dokument entsprechend den zuvor genannten 
Anforderungen selbst erstellt und eingereicht werden; dabei ist 
der Erklärungsbogen „Selbstzuordnung zu den Auswahlkriterien“ 
zu verwenden (Anlage 1.2.6.), soweit ein solcher bereitgestellt 
wird. Zusätzlich muss eine Bescheinigung des 
Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren Stelle 
bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit eingereicht 
werden, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine 
vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und 
Bestätigungen nicht ausstellt. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens 
bekannt gegeben. 

 



  

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.2.6. 
 

 
Nachweis: Selbstzuordnung 
 
Anwendungsbereich:  Weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, 
dessen Bezugsquelle und das zu verwendende Formular gelten für alle Anlagen der 
fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, 
soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.2.6. verweisen. 
 
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt. 
 
Nachweis zum Auswahlkriterium: Selbstzuordnung 
Beschreibung: Um eine Bewertung des Auswahlkriteriums zu ermöglichen, muss 

u.a. eine Selbstzuordnung der bisherigen Studienleistungen und 
Prüfungen zu dem Auswahlkriterium durch die Antragstellerin 
oder den Antragsteller vorgenommen werden. Im Übrigen gilt die 
Erläuterung des jeweils maßgeblichen Auswahlkriteriums. 

Anforderung: Einzureichen ist der ausgefüllte Erklärungsvordruck 
„Selbstzuordnung zu den Auswahlkriterien“ mit einem Vorschlag 
der Zuordnung der für den Zugang zum Studium geltend 
gemachten Studienleistungen und Prüfungen zu dem 
Auswahlkriterium. Wegen der konkreten Anforderungen und der 
notwendigen Angaben wird auf das bereitgestellte Formular 
verwiesen. 

Bezugsquelle: Der Erklärungsvordruck „Selbstzuordnung zu den 
Auswahlkriterien“ wird im Rahmen der Online-Bewerbung 
elektronisch zur Verfügung gestellt bzw., soweit der Antrag direkt 
an UNI-ASSIST oder das Zulassungsbüro für ausländische 
Studierende zu richten ist, durch die jeweilige Einrichtung. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens 
bekannt gegeben. 

Formular: Für den Erklärungsvordruck finden die nachfolgenden Muster 
„Selbstzuordnung zu den Auswahlkriterien“ in deutscher und 
englischer Sprache Anwendung. Soweit mehrere erweiterte 
Auswahlkriterien vorgesehen sind, können die notwendigen 
Angaben in einem Formular zusammengefasst werden. 

1.  



 
 
 
 

Studiengang: [STUDIENGANG] 
 
Abschluss: [ABSCHLUSSZIEL] 

Name  _______________  

Vorname  _______________  

Geburtsdatum  _______________  

Bewerbungsnummer  _______________  
 

 
Selbstzuordnung zu den Auswahlkriterien 

 
Erläuterung: 
 
Bei der „Selbstzuordnung zu den Auswahlkriterien“ handelt es sich um einen gegebenenfalls 
rangverändernden Bestandteil Ihrer Bewerbung. Bitte tragen Sie in die nachfolgende Tabelle die 
von Ihnen erbrachten Leistungen ein, mit denen Sie Ihrer Meinung nach die erforderlichen 
Kenntnisse erworben haben. Nähere Informationen darüber, welche speziellen Kenntnisse 
erwartet werden, entnehmen Sie bitte den jeweiligen Erläuterungen, die im Rahmen der Online-
Bewerbung zur Verfügung gestellt werden, bzw. der Fächerübergreifenden Satzung zur 
Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-Universität zu Berlin (ZSP-HU) 
(Anlage der fachspezifischen Zugangs- und Zulassungsregeln für das beantragte weiterführende 
Studium). Nennen Sie bitte die Art der Lehrveranstaltung (bspw. SE = Seminar, VL = Vorlesung 
etc.), den Titel der Lehrveranstaltung sowie die zugehörige Anzahl der ECTS-Credits. Soweit 
eine Angabe von ECTS-Credits in Ermangelung einer Modularisierung nicht möglich ist, sind die 
Semesterwochenstunden (SWS) anzugeben. Es können auch Modulbezeichnungen und der Titel 
der Bachelorarbeit – sofern inhaltlich passend – angegeben werden. 
 
Die hier gemachten Angaben sind durch geeignete Nachweise zu belegen. Bitte fügen Sie diese 
Nachweise in entsprechender Reihenfolge diesem Dokument bei, soweit sie nicht bereits im 
Rahmen der Nachweise zur Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen vorgelegt werden, und 
übersenden Sie die Unterlagen – im Falle der Online-Bewerbung – zusammen mit Ihrem 
„Anschreiben zur Studienplatzbewerbung“ sowie den weiteren, in der Liste der benötigten 
Unterlagen aufgeführten Nachweisen bzw., sofern Sie ihren Antrag direkt bei UNI-ASSIST oder 
dem Zulassungsbüro für ausländische Studierende stellen müssen, reichen Sie diese mit Ihren 
sonstigen Antragsunterlagen an die jeweils benannte Stelle ein. 
 
Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte die übrigen Angaben 
nach dem angegebenen Muster auf einem gesonderten Blatt bei. 



 
  

 

 

Bewerbungsnummer  ______________  

 
Abschluss in einem bestimmten Fach gemäß der jeweiligen Anlage der 
fachspezifischen Zugangs- und Zulassungsregeln (optional) 
 

1. Abschluss in: [GEMÄß DER JEWEILIGEN ANLAGE DER 
FACHSPEZIFISCHEN ZUGANGS- UND 
ZULASSUNGSREGELN]  

Nachzuweisender Mindestumfang: [ECTS-CREDITS] ECTS-Credits 
 
Art und Titel der Veranstaltung SWS ECTS-

Credits 
Nur für 
Interne 
Zwecke 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 



 
  

 

 

Bewerbungsnummer  ______________  

 
Spezielle Kenntnisse gemäß der jeweiligen Anlage der fachspezifischen Zugangs- und 
Zulassungsregeln (optional) 

 
2. Spezielle Kenntnisse in: [GEMÄß DER JEWEILIGEN ANLAGE DER 

FACHSPEZIFISCHEN ZUGANGS- UND 
ZULASSUNGSREGELN] 

Nachzuweisender Mindestumfang: [ECTS-CREDITS] ECTS-Credits 
 
Art und Titel der Veranstaltung SWS ECTS-

Credits 
Nur für 
Interne 
Zwecke 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
Weitere spezielle Kenntnisse gemäß der jeweiligen Anlage der fachspezifischen 
Zugangs- und Zulassungsregeln (optional) 

 
3. Spezielle Kenntnisse in: [GEMÄß DER JEWEILIGEN ANLAGE DER 

FACHSPEZIFISCHEN ZUGANGS- UND 
ZULASSUNGSREGELN] 

Nachzuweisender Mindestumfang: [ECTS-CREDITS] ECTS-Credits 
 
Art und Titel der Veranstaltung SWS ECTS-

Credits 
Nur für 
Interne 
Zwecke 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

 ____________ ____________ 
 Datum Unterschrift 



  

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 1.2.7. 
 

 
Fakultativer Nachweis: Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei unein-

deutigen Lehrveranstaltungs- und/oder Modultiteln 
 
Anwendungsbereich:  Weiterführendes Studium 

 

 
Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, 
und dessen Bezugsquelle gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die 
Allgemeine Anlage 1.2.7. verweisen. 
 
Dieser fakultative Nachweis ist nur erforderlich, wenn nach Auffassung der 
Antragstellerin oder des Antragstellers die Lehrveranstaltungs- und/oder Modultitel 
mehrdeutig sind. Der Antrag wird nicht allein dadurch unvollständig, dass dieser 
Nachweis dem Antrag nicht beigefügt wird. Da die Humboldt-Universität zu Berlin jedoch 
nicht verpflichtet ist, den Sachverhalt selbst zu ermitteln, trägt die Antragstellerin oder 
der Antragsteller das Risiko, dass eine positive Bewertung der geltend gemachten 
Studienleistungen und Prüfungen auf Grundlage der sonstigen Angaben ggf. nicht 
möglich ist. Sind die Lehrveranstaltungs- und/oder Modultitel uneindeutig, sollen die 
erworbenen Kompetenzen daher ihrem Inhalt nach erläutert werden. 
 
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt. 
 
Fakultativer Nachweis zum Auswahlkriterium: 
Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen 
Lehrveranstaltungs- und/oder Modultiteln 
Beschreibung: Um eine Bewertung des Auswahlkriteriums zu ermöglichen, 

können die erworbenen Kompetenzen ihrem Inhalt nach 
zusätzlich erläutert werden. Im Übrigen gilt die Erläuterung des 
jeweils maßgeblichen Auswahlkriteriums. 

Anforderung: Einzureichen sind Beschreibungen zu den jeweiligen 
Veranstaltungsinhalten, soweit sich diese nicht bereits aus dem 
jeweiligen Veranstaltungstitel eindeutig ergeben, etwa in Form 
von Modulbeschreibungen der Studien- und Prüfungsordnung 
bzw. dem Modulhandbuch, Lehrveranstaltungsbeschreibungen 
aus kommentierten Vorlesungsverzeichnissen bzw. Seminar- 
und/oder Vorlesungsplänen etc. Von der Einreichung 
vollständiger Studien- und Prüfungsordnungen bzw. 
Modulkataloge ist Abstand zu nehmen. Es obliegt den 
Antragstellerinnen und Antragstellern, die jeweilige Vorauswahl 
relevanter Veranstaltungen und Module vorzunehmen. 

Bezugsquelle: Diese Informationen sind in der Regel den in den amtlichen 
Mitteilungen der Hochschulen veröffentlichten Studien- und 
Prüfungsordnungen und/oder den online zugänglichen 
Modulhandbüchern oder dem Vorlesungsverzeichnis zu 
entnehmen. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens 
bekannt gegeben. 

 


